
Nachtdienstzulagen (zw. 22 und 6 Uhr) % von GKl. 3/GSt. 1 pro Stunde €/h
Berufsgruppen
Betreuungs- und Pflegebereich 0,54 14,14
sonstige Berufsgruppen 0,27 7,07
Bereitschafts- oder Journaldienst % von GKl. 3/GSt. 1 pro Stunde €/h
Rufbereitschaft bis 100 Stunden 0,06 1,57
Rufbereitschaft ab 100 Stunden 0,12 3,14
Anwesenheit an Dienstelle bzw. bestimmten Ort 0,20 5,24
Sonn- bzw. Feiertagszulage % von GKl. 3/GSt. 1 pro Stunde €/h
Berufsgruppen
Betreuungs- und Pflegebereich 0,28 7,33
sonstige Berufsgruppen 0,23 6,02
Erschwerniszulagen % von GKl. 3/GSt. 1 pro Verrichtung €
Waschen, Rasieren, Anziehen und Einsargen 0,47 12,31
Exhumierung einer Leiche
innerhalb von 2 Jahren nach Beisetzung 0,94

24,61

Exhumierung einer Leiche
nach 2 Jahren nach Beisetzung 0,56

14,66

Grabherstellung, Neuaushub 0,47 12,31
Wiederaushub 0,28 7,33
Gefahrenzulage % von GKl. 3/GSt. 1 pro Verrichtung €
Waschen, Rasieren, Anziehen und Einsargen 0,47 12,31
Exhumierung einer Leiche
innerhalb von 2 Jahren nach Beisetzung 0,94

24,61

Exhumierung einer Leiche
nach 2 Jahren nach Beisetzung 0,56

14,66

Grabherstellung, Neuaushub 0,47 12,31
Wiederaushub 0,28 7,33
Fehlgeldentschädigung % von GKl. 3/GSt. 1 pro Monat €
Hauptkasse 4,69 122,80
Nebenkasse 2,81 73,57
Aufwandsentschädigung für Standesbeamte (Kleiderpauschale) % von GKl. 3/GSt. 1 pro Verrichtung 

(max. Anspruch ab der 5. Trauung im 
Jahr)

€

für die Kleidung, die für die Vornahme von Trauungen erforderlich 
ist, wobei der Anspruch für die ersten 5 Trauungen im Jahr jeweils 
1/5 des Gesamtbetrags ausmacht (Aliquotierung) und der 
Gesamtbetrag der jährlichen Zulage ab der 5. Trauung gebührt 

20,68 541,46

je Trauung 4,14 108,29
ab 5 Trauungen im Jahr 20,68 541,46
Aufwandsentschädigung für Standesbeamte (Außentrauungen) % von GKl. 3/GSt. 1 pro Verrichtung €

Für die Durchführung von Außentrauungen 8,00 209,46

Zulagen nach dem
Kärntner Gemeindemitarbeiterinnengesetz, K-GMG

bzw. der Kärntner Gemeinde-Nebenbezüge-Verordnung, K-GNBV gültig ab 01.07.2026
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